
Schwerhörigkeit 
Behinderte Kommunikation 

Folgende Bilder stammen aus dem 

 Heft der Bundesjugend im 
Deutschen Schwerhörigenbund e. V.  



UN- Behindertenschutzkonvention 

• Teilnahme am kulturellen Leben 
• Artikel 30 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention 

anerkennen die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit 
Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen 
Leben teilzuhaben. Diese Regelung wiederholt und bekräftigt 
die Regelungen aus Artikel 15 des UN-Sozialpakts und Artikel 
27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

• Zur Verwirklichung dieses Rechts sind die Vertragsstaaten zu 
geeigneten Maßnahmen verpflichtet, die den Zugang zu 
kulturellen Materialien in zugänglichen Formaten, den Zugang 
zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und 
anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten 
sowie den Zugang zu Orten kultureller Darbietung oder 
Dienstleistungen sicherstellen sollen. 

• Gleichzeitig beschreibt Artikel 30 Absatz 2 der UN-
Behindertenrechtskonvention die staatliche Pflicht, geeignete 
Maßnahmen zu treffen,um 

• es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr 
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu 
entfalten und zu nutzen (Artikel 30 Abs. 2 der Konvention); 

• sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des 
geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder 
diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zu kulturellen Materialien darstellen (Art. 30 
Abs. 3 der Konvention) und 

• die Teilnahme behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit- 
und Sportaktivitäten gleichberechtigt mit anderen zu 
ermöglichen (Art. 30 Abs. 5 der Konvention). 

• Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 
• In Artikel 29 garantiert die UN-Behindertenrechtskonvention 

behinderten Menschen die politischen Rechte und die 
Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen 
beanspruchen zu können. Gleichzeitig beschreibt die 
Konvention die Pflicht der Vertragsstaaten sicherzustellen, 
dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen am politischen und öffentlichen Leben teilhaben 
können. Diese Regelung in Artikel 29 der UN-
Behindertenrechtskonvention bezieht sich auf Artikel 25 des 
UN-Zivilpakts und Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. 
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Europäische 
Menschenrechtsabkommen 



Bundesteilhabegesetz 

• Kapitel  6 „Soziale Teilhabe“ (BTHG) 

• Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 66 

• Zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen vom 23.12.2016 
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